
HMTSELHTT
DES KREISES SANDOMIERZ,

Abonnem entspreis vierteljährig 3 Kronen. M p . 2 .  Sandomierz, oen 15. Februar 1916.

1.

ZucKer aus oen Fauriken m Rytw iany und Czestooice.

Mut dem Befehl des k. u. k Miiitär-Goneral-Gou- 
verneme'nta vom 10. Jänner 191tj. Nr. 1492 16. wurde 
den Zuckerfabriken in R ytw ia n y  und Czestocice der 
Verkauf von Zucker nur io die Kreise Saudomierz, 
Opatdw, W ierzbnik , R adom  und Kozienico frefcggge- 
be.n. Der V erkauf dieses Zuckers m andere Kreise ist 
verboten.

2 .

V e r o r d n u n g s b l ä t t e r .

Die Beträge lür Abonnem ents au f Verordnungs­

blätter sind folgende:

Für das Verordnungsblatt der k. u. k Militärver­
w altung in Polen: für eine Serie von 20 N um m ern—  

1 Krone; für die Einzelnum mer 10 Heller.

Für das V erordnungsblatt  des k. it. k. Militär- 
generalgouvernements: für eine Serie von 10 N um ­

m ern— 2 Kronen.

"Für das Amtsblatt des k. u. k. Kreiskommandos 

Sandomierz: v ierteljährig— 3 Kronen.

Die A bonnem ents nimmt das k. u. k. Kreiskom­
mando und jedes k. u. k. Geudarmeriepostenkomman- 

do an.

An die Kom mandos und Äm ter werdi n die 

Verordnungsblätter kostenlos gesendet.

3. 

K u n s t d ü n g e r

Die Firma L ioan  W ien  offeriert Kalisalz 40»/« zu 
12 Kronen, Kaiuit mit 4 Kr. 45  h. franco Szczakowa, 
exklusive G r e n zs p es ti n .

Die Firma Szilanyi Wien JSIarserga,s,se 23. offe­
riert Kalisalz 3 0  waggonw eise  zu 707 Mark ab 
Verladestation.

Interessenten, welche beabsichtigen Kunstdünger 
anzukaufen, werden au f obeuaugeführte Firmen auf­
merksam gem acht und wollen im Bedarlstalle das 
direkte Einvernehmen mit denselben pflegen.

4. 

Nivellierungsptlocke a u f  der Bahn.

D em  k. u. k. Kom m ando der Lokom otiv-Eeld - 
balni (ßauabteiiung) wurde von mehreren Stellen 
gemeldet, dass die seitens der Bauunternehmung eiu- 
geschlagenen N lvelliörungspliöoke anscheinend aus 
Unkenntnis der grossen W ich tigke it  dieser Pflöcke, 
von der B evölkerung  herausgerissen und zu Heizuugs- 
zwecken verwendet werden.

Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, 
dass das eigenmächtige hlerausreissen und Entfernen 
dieser Pflöcke nn Sinne der Verordnung das Armee- 
oberkommandant.en vom  19. A ugu st  1915. Verord, 
B latt Teil VII. Nr. 30. geahndet wird.
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Einsam m iung von Säcken.

In den russischen Deckungen im Bereiche des 

k. u. k. Okkupationsgebietes befinden sicli noch Erd­
rücke, welche zum Teile noch so gut erhalten sind, 
dass dieselben als W arensäcke (für Getreide etz.) nach - 

einer Reparatur nd gewaschen benützt werden können.

Die W ojts  und So.ltyse werden auf gef ordert 
sofort eine Aktion behufs Sam m lung dieser Säcke 

einzuleiten, und zw  Arbeiter aufzunehmen, welche 
die Säcke aufbriugen und reinigen werden.

Das k. u. k. Kreiskoimnando wird für die Säcke 
«uns Akkordentschädigung bis zu 10 h per Sack ver­
güten.

Mehr beschädigte und teilweise verfaulte Säcke 
S.ind mit Bezug auf die h. a. V erordn u n g  vom S. Jän ­

ner 1Ö16. Nr. 476|16., betreffend die Lappeusam m lung 
beim Gemeindeamte autzubringen und mit den auf 
Grund dieser V erordnung gesammelteu Lappen gegen  
E ntlohnung yon  12 K ronen  pro 100 kg. abzuliefern.

K. u. k. Gendarmerie hat den \ ollzug dieser Ver­

ordnung zu überwachen.

6 

Kontingentierte Waren

Die von  der Auskunftstelle angewiesenen Kon­

tingente von Zucker und Petroleum haben in der letz­
ten Zeit  den Bedarf der hiesigen B evölkerung  nicht 

decken können und es wurde cm  empfindlicher Man­
gel au diesen Artikeln fühlbar, dessen Ursache be­

sonders die Ausfuhr dieser Artikel aus dem Kreise 

war

Angesichts  dessen w.il'd angeorduet, dass die auf 
( /rund  von Kontingenten im beschränkten Masse, aus 
der Monarchie em geführten  W aren nur für diesen 
Kreis bestimm), sind und auch in diesem kreise blei­

ben müssen und tiäch am l ren Kreisen nicht ausge- 

ftttrrt werden dürfen

Übertretungen werden auf Grund der \ eror- 
d m m g des Armeeoberkommandauten vom  19. August 

1916 Verord. Blatt Btück VII. Nr. 80. geahndet.

Die beschlagnahmte W are v ird an die B evölke­
ru ng  nach bestehende Marktpreisen verkauft.

5.

Bergepräm ien.

K. u. k. Arm eeoberkom m ando Op. Nr. 96444. ver­
fügt Nachstehendes:

Um der Verschleppung und dem Verluste ära 

rischer Güter m öglichst vorzubeugen, können G eld ­
prämien in fo lgender Höhe auch für die vom Feinde 
herrührenden G egenstände ausgezahlt werden.

A . D er  Z h  ilbevölkerung, auch der feindlichen:

1) F ür  die Bekanntgabe von Orten, w o  zurück­
gebliebene österreichisch-ungarische oder feindliche 

Geschütze stehen oder verborgen werden:

für die F eldkauonen bis zu 350 Kr.
für die 10 cm .-Kanonen oder 12 Pr0 Ge-
cm. Haubitzen bis zu bOO Kr. schütz.
für schwere Geschütze bis zu 900 Kr. |

W erden Geschütze ohne Vorschluss oder Rieht- 
mittel vorgefanden, SQ ist von der Prämie je  ein 
V iertel abzuziehen.

Sollte die B ergun g  aus irgend einem Grunde nicht 

möglich sein, so sind die Geschütze durch Sprengung 
unbrauchbar zu machen, ln diesem Falle sind von 
der nach dem Vorstehenden gewährten Prämie 20 

Prozent abzuziehen; z. B. aufgefundeu eine Feld- 
kanone ohne Verschluss und Richtmittel, die gesprengt 
werden muss: Prämie 350 Kr minus 175 Kr (für 
fehlenden Verschluss bzw. R ichtm ittel)— 175 Kr.— 35 
Kr. (wegen Sprengung)— 140 Kr. zu erfolgende Prämie).

Die Prämie wird auf Grund der ungestempelten 

Q uittung des Em pfängers bei der nächsten Truppiui- 
(Operat.ons) Kassa ausgezahlt.

2) Für sonstig '1 Materiah m (Metalle, Waffen, 
B ekleidung, Ausrüstung etz. der eigenen Armee oder 

des Feindes: ■ .

a) Für Sortiertes Messing (auch für leere In fan­
teriepatronenhülsen und beschädigte Patronen hülsen) 

A luminium, Z ink  und Blei, soweit sie von  militä­
rischen Objekten her rühren,- für das kg . 70 h., iur
gut erhaltene, d. li unbeschädigte Patronenhülsen der 

Artillerie ist der dreifache Preis zu vergüten, daher 

per kg, 2 Kr.-lO  h.
b) für scharfe fufanteriemunition pro Patrone

1 h.
c) für Eisen mit anhaftenden anderen M«tallen 

z. B. Artilleriesprengstücken pro kg. 6 h.

7.
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d) für Eisen ohne anhaftende andere M eta lle  

pro kg. 1 h.

e) für jedes noch vollständig  brauchbare eigene 

G ew ehr 5 K r .— h.

„ „ „ „ feindliche 4 K r .— h.

für unvollständige oder nicht brauchbare Gew. h- 

re, dann für Bekleidung, blanke und Handfeuerwaf­

fen. dann Ausrüstungsstücke jeder  Art. soferne nicht 

spezh Ile Prämien festgesetzt sind, pro k g  2ö h.

für ein Maschinengewehr 50 Kr.— li.

h) für G eld-oder W ertsachen ohne Iiücksicht 

au f  die Höhe fü n f  vom  Hundert des Betrages oder 
des A bschätzungswertes, ,

i; für einzelne besonders w ertvolle  oder schwie­
rig zu bergende Gegenstände wia: Feldstecher, Fern­
rohre, kunstvolle (komplizierte) Apparate, W agen, 

Pferde, Vieh, fü n f  vom  Hundert des ihnen nach A b ­
schätzung noch anhaftenden W ertes.

k) scharfe Artilleriemmihion (B lindgänger) u n d '
1.lindgegangene Handgranaten sollen w egen der Un- 

tallgetahr von .Unberufenen nicht berührt werden.

Für Bezeichnung und sichere A n gabe  der Fund­
stelle wird als Lohn 65 Heller für jede Fundstelle 
von \rtilleriemunition und AG Heller für jene Aon 
Handgranaten gewährt.

Andere Prämien als die voranm führten dürfenO

nicht gewährt werden.

Die G ew ährung von Finde.r-ode.r Berglohn setzt 
voraus, dass elB'sieh um ein Finden verlorener oder 
um das Bergen Solcher Gegenstände handelt, die ohne 
die. T itigke.it des Betrellendon den Militärbehörden 
entzogen geblieben wären.

F ür  Metalle und sonstige Materialien, die bei 
Beschlagnahme von den damit betrauten militärischen 

Kom mandos gew onnen  werden, oder für Gegenstände, 

die als B eute  durch die Kämpfe unmittelbar in den 
gesicherten Besitz der Herresverwaltung übergehen 

oder dieser zum Beispiel wie die Munitionsbestände 
einer eroberten Festung von selbst zufallen, gebührt 

die Bergepräm ie nicht.

Jede Z ivilperson, die Fun dste l len  von Geschüt­

zen (scharfer Artilleriemunition und Handgranaten)1' 
nicht angibt oder den Besitz ärarischer Güter ver­

heimlicht, wird im Falle der A nze ige  der Bestrafung 

zugetührt werden.

8  t  r a f  u r t e M .

Das k. u. k. Standgericht in K oiisk  hat über die 

gegen  Boleslaus Kvieoinsin  wegen Verbrechens des 

Mordes erhobene A nklage  fo lgenden Sehuldspruoh er­

kannt:

Boleslaus KwiäcinSki in ß a d o m  zuletzt wohnhaft 
hat in Ixesellschaft mehrerer Genossen, als er mit 

diesen wegon Verdachtes des Kaubes dnreh die Gen­
darmerie festgenom men werden sollte, wobei die Gen­

darmen G eorg  Molnar und J o se f  Svatik v o n 'd e n  Ge­

nossen getötet wurden, au f tätige W eise  mitgewirkt 
und hiedurch das Verbrochen des Mordes begangen.

Kwieciüski wurde hiefür zum T ode durch den 

Strang verurteilt.

Die Strafe wurde am 15. .November lü l ö .  vo ll ­
zogen ,

9. 

Portofre iheit der Am tskorrespondenzen 

der Friedensrichter und Gemeindegerichte

Laut M. V. Op. Nr. 122241 A. 0 .  K . (E. 0 .  
wird den Am tskorrespondenzen der im Okkupations­

gebiet. aufgestellten Friedensrichter und Gem eiudege- 
riolite im wechselseitigen Dienstverkehre, im Verkehr 

mit den k. u . k Militärbehörden des Onkupationsge- 
ttii tos und mit portopflichtigen Adressaten in A nge ­
legenheiten des öffentlichen Dienstes, sofern sich die 
betrelleiulen Vd resSEiteu im Okkupationsgebiet aut- 
haiten, die portofreie Versendung zuerkaiint.

10 

Bestimmungen betreffend die Aus- und E in fuhr 

über die Grenze.

1) Die Ausfuh r mit Ausfuhrbewilligung, sowie 
die freie Ausfuhr solcher Artikel, au f  welche kein 
Ausfuhrverbot gesetzt ist, ist nur in tiandonnerz, Za- 
wiohost und Podskale bei Polauiec gestattet.

2) A u sse r an den sub 1 bestimmten Punkten ist 

überall entlang der W eichselgrenze jeflwede Ausfuh r, 

gleichgiltig, ob mit oder ohne Ausfuhrbew illigung, ver 

boten.

8-
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3) Die. Einfuhr aus dem aeutscnen venV a liun gs-

geDiete ist lrtuaÜgenuinen \erboteiv

A usgenom m en sind h lß y fm  nur Lebensmittel, 
Pferde und Vieh, rhsrmi'' Ei.ifuhr jedoch , an allen 
Grenzstellen g e s t a l t .  b i

B ezug l>d i Einfuhr aus der öst ung. Monarchie

gelten dre für diese in Krall, stellenden Ausfuhrbe- 
stjuTlnungen

4) Das Überschreiten der Grenze durch Fuhr 

werke ist nach beiden Richtungen nur bei Tag und 

nur bei den Ausfuhrstellen, von innen nach aussen, 
überdies nur mit dem vorgeschriebenen \ ehpass 

uud Passierschein gestattet.

A l f '  .Fuhrwerke sind bei den Ausfuhrstellen ei­

ner eingehenden Visitieruug unterworfen.

11

Bäuerliche Vo rschu sska ssen . 

A  W eiterfuhrung der Kassatätiykeiten.

Bäuerliche Vorseilusskasseu. Ire dein Gesetze be­

treffend die Spar-und Vorschuss-Kassen für Landbe­
völkerung der Gouvernements: W arszawa, Kaiisz, 
Lomza, Lublin, P iotrköw, Ptock, Radom , ö ied lce  und 
Suwatki-seitens des russischen MirästaxiuUtS des Jn- 
Lieni am 23. N ovem ber 1906. bestätigt entsprechen — 
haben, insoferne sie ihre 'Tätigkeiten sist.iert haben, 

die Kassaagenden wieder aufzunehmi n.

Z u  diesen Behüte ist:

1) Die Abschliossung der Kassa mit A b lauf des 

Jahre? 1915 zu bewerkstelligen:

2) die W ahleu  der Revisionskommission dureh- 

zutiihren (P. 91 des zit. Des.);

, 3) insoferne einzelne Vorstände, in der ersten
Hälfte des Jahres 1914 oder früher gewiihll 'wurden, 

neue Wahlen dmsdi Vorstände vorzunehmen;

4) bis zum 20 Februar 191(5 vorzulegen:

a.) Namensverzeichnis der M itglieder des V or­

standes und des Sekretärs (P. 89. und 85. des zit. 
Gesetzes) mit A ngabe  wann sie gew ählt  bezw bestellt 

wurden;

b) Protokoll betreffend die Wahlen der R e v i­

sionskommission;

c) Abschluss der R echnungen f'ür das Jahr 1914 
und 1915;

d) Bericht über die Geschäftsgebarung f'ür das 
Jahr 1914 und 1915;

* e) Ergebnis des seitens der Revisionskommis­
sion durehgoführten Skontm m s (P. 91. des zit. Des.)

B. ÜberwacnungsDehorae

A lle  Befugnisse, die vor  dem Ausbruche des 
Krieges den Bauern-Kommissären bezw. den Duber- 

nial-oder Zentral-Bauernbehörden zustanden (P 7, 9, 

14, 15, 71, 7t), Dl, 9'1 92 des zit. Ges.) übergeben bis 
auf Weiteres au f 'das Kreiskommando.

C. Kunumacnungen.

A lle  gesetzlich anbefbhlenea Kuudmachungeu_ 
(P- 31 des zit. Ges.) siud zur A ufnahm e im Aints- 
blatte des Kreiskommaudos aiizurn ldeu.

D. Am tssprache.

Mit A n fa n g  des Jahres 1916 sind alle Bücher 
in polnischer Sprache au. polnischen Druoksorten zu 

fuhren, auch ist eine kassastampiglie mit polnischen 

Texte  anzufertigen und vom 1. Jänner 1916 an zi 
benützen, die russische .Stampiglie ist abzuführeu.

E. Anzeige von S taa tsvo rsch u sse n  und der in 

ru ss ischen  Kassen  erlegten Summen.

Unbeschadet der Vorlage der Kassabücher (Punkt 
A f ,  1. c.) ist binnen drei 'Tagen anznzeigen:

1) di. Höhe der li.cht rückgezahlten übernom ­

menen Vorschüsse von den:

a) Staatsmstitutiouen,

b) weiters von den g. meinschaftlichen bezw. 
privaten Institutionen, (P 19 des zit. Ges.); , insoferne 
die genannten Institutionen derzeit ihren Sitzaus- 

serhalb des vom  österr-ungar. liefere okkupierten 
Gebietes Polens haben,

2) die Höhen der m russischen Staatsbanken 
oder in russischen Staatssparkassen deponierten Beträge 

(P. 17 des zit Ges.)

F Disziplinargewalt.

Die im Punkte 88 des zitierten Gesetzes voraus- 
ge'sehene Disziplinargewalt wird im Rahmen der Vei 
Ordnung des Armeeoherkom m andanten vom 19. August 
1915. Verordg. Bl. für Polen St. VII. Nr. BU. aus- 

geübt werden.

Nr. 2.
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Verordnung des Armeeoberkomman- 

danten vom 29. November J9I5,

betreffend den Schutz der landwirtschaftlicher. 

Haustiere.

Auf Grund der Mir kraft Allerhöchsten Oberbe­
fehles übertragenen Befugnisse der obersten Z iv i l ­

und Mrlitargewait finde Ich für die in österreichisch- 

ungarischer Militärverwaltung stehenden Gr« biete. P o­
lens (Okkupationsgebiet) anzuordneu, wie-* fo lgt:

§ 1-

S c h l a c h t v e r b o  t.

Es ist verboten, Tiere der nachstehend bezeich- 
ueten Arten zu schlachten oder zum Z w eck e  der 
Schlachtung zu verkaufen:

a) Kälber;
b) Kalbinnen;
c) Kühe bis zum vierten Kalbe und Kuiie der 

roten po'ltuschen Iiajs&,< die nicht tierärztlich 
als steril erkannt wurden;

d) Stiere und Ochsen, bei denen noch nicht 
wenigstens Sechs breite Schneidezähne durch-O t
irebrochen sind;o

e) Schweine unter 100 K ilogram m  L ebendgew icht
t) erkennbar trächtige landv irtschaftliche Haustiere

§ '2.

N o t s c h 1 ä 'c  h t u n g.

Das Verbot des S 1 findet keine A nw endung, 
wenn aas T ier nicht am .Leben erhalten werden kann 
und dies von einem Tierarzte, bei Gefahr im Verzüge 
von einem behördlich bestellten Viebbeschauer und 
in Erm anglung eines solchen vom  Gemeindevorsteher 
des Standortes bestätigt ist. J)ie B estätigung muss 
schriftlich unter genauer Bezeichnung des Tieres und 
der l mstände, die die NotgeldacJitung notw en dig  

machen, erfolgen.

§ 3-

B e h ö r d l i c h e r  A n k a u f .

W enn der Verkauf eines ' dem Schlachtverbote 

unterliegenden Tieres notwendig  wird und zu anderen 
Zw ecken  als zum Z w ecke der Schlachtung nicht duroh- 
geführt werden kann, hat der Verkäufer luevon dem 
Krtiskum m ando die A nze ige  zu erstatten.

6.

Das Kreiskom m ando wird in diesem Falle das 

Tier kaufen, an ein V iehdepot der k. u. k. Militär­
verwaltung abliefern oder gegen  angemessene V er­
gütung  einem Landwirte  in P flege  geben. Insolange 
ein.i dieser Massnahmen m cht durcligeführt werden 

kann, hat der Gem eindevorsteher für den Unterhalt de» 

betreffenden Tieres zu sorgen.

§ 4
Erm ächtigung zu weiteren Schutzmaßnahmen.

Das M ilitärgeneraigouvernement ist ermächtigt:

Weitere Vorschriften  zum Schutze des Haustier- 

standes und Vorschriften für den Grenzverkehr mit 

Haustieren zu erlassen,

einzelne Kreiskommandos zur Erlassung solcher 
Vorschriften zu ermächtigen,

Höchstpreise für V id i  und Fleiaoh fbstzusrtzon

§ ö.
S t r a f e n .

W er die Umstände, die eine Notsehiachtuiig 
notw endig  machen (t; 2). absichtlich herbeiführt oder 

darüber unrichtige A ngaben  macht,

wer die Bestätigung, dass die N otschlachtung 
notw endig  ist, durch ein Mittel der Irreführung erwirkt 
oder zu -erw.rken sucht,

wer dieser V erordnung oder einer auf Grund 
derselben erlassenen Vorschrift  zuwiderhaiidelt,

wird —  wenn die T at  nicht unter eine strengere 
Strafbestimm ung fällt ■— vom  Kreiskommando mit 
Geldstrafe bis zu zweitausend Kronen oder mit Arrest 
bis zu sechs Monaten bestraft.

§ 3.
V  e r f  a 11.

Neben der Strafe.(ij o) kann der Verfall jener 
lebenden oder geschlachteten Tiere ausgesprochen 

werden, deren Behandlung den Gegenstand des Stral- 
erkenntnisses oildet und die im Eigentume des Ver­

urteilten Stellen. Sind die widerrechtlich geschlachteten 
Tiere bereits verkauft, so kann der Kaufpreis als ver­
fallen erklärt werden.

8 7
W  i r k s a m k e i t s b e g  i n n.

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer K und­
m achu ng  in Kraft.

Erzherzog Friedrich, FM., m. p.
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Unterstützungen von hilfsbedürftigen Angehörigen 

poln ischer Legionäre fremder Staatsangehörigkeit

A u f  (trund des Erlasses des k u. k Arm ee- 
• iberkouunandos vom 16. Dezember 15)15, Op. M. V. 

N.. 122.(574 wird di^ provisorische Instruktion in 
Betreff der gnadenweisen Unterstützung vom  hilfs­

bedürftigen Angehörigen  polnischer Legionäre fremdtu 

Staatsangehörigkeit auszugsweise bekannt gegeben.

I.

Len Angehörigen von polnisoheu Legionären  

fremder Staatsangehörigkeit, die sich in den von öster­
reichisch-ungarischen und deutschen Truppen besetzten 

<ü bieten von  Russisch-Polen im dauernden A ufent­
halte. befinden, kann eine gnadenweise Unterstützung 

aus dem gemeinsamen Heeresetat gew ährt werden.

Die (Bewährung dieser Unterstützung; ist jedoch  
an die Voraussetzung gekn üpft ,

a) dass der Unterhalt der in Betracht kom­
menden A ngehörigen  bisher im wesentlichen von dem 
Arbeitseinkom men des Legionärs abhängig war und 

durch dessen hin.tritt m die Legion gefährdet wordet 

ist:

b) dass sie nachgewiesenermasson hilfsbedürftig
»

sind und;

c) dass sie keinen Anspruch auf die Farfmre.fi- 

gebuhren haben.

II.

A ls Angehörige gelten:

a) dif Ehefrau und die ehelichen Nachkommen 

des Legionärs,

b) seine ehelichen Vorfahren. (.Eltern, (dros­
selten), und Urgrosseltern), & me Geschwister und 

So/iwiegerelteru.

c) die uneheliche Mutter des Legionärs und 

seine unehelichen Linder,

d) die »Stieleltern des Legionärs und die von 

seiner Ehegattin in die Ehe raiugebrachteu Kinder 

aus einer früheren Ehe und

e) die Mutter und der eheliche Vater der unehe­

lichen Mutter des Legionärs.

Unter Geschwister sind auch Stiefgeschwister 
zu verstehen, wenn sie einen gemeinsamen Elternteil

13. besitzen. D agegen  sind diejenigen Geschwister nioht, 
unterstützungsberechtigt, die uneheliche K inder sind.

m.
Das A nsuchen um Zuerkennung der Unterstützun­

gen ist von dein Legionär oder von seinen A n g eh ö ­
rigen unter Nachweis der in den Punkten I, TI, IV 

und V  erwähnten Voraussetzungen heim zuständigen 

Kreiskommando oder Gendarmerieposten, zwecks VVei- 

terleitung au das Kreiskommando einzubriügen.

Dieser Nachweis wird dann als erbracht anzu- 

sehen sein, wenn eine B estätigung der Gem eindevor­
stehung und des Seelsorgers des Aufenthaltsortes, in 
Erm anglung einer solchen eine B estätigung von sei­

tens der in Russisch-Polen befindlicheu Militärsektiou 
des Obersten polnischen Nation alkomitees dem 

Kreiskommando zu diesem Z w ecke  namhaft» gem ach­
ten Vertrauensmännern, bezw. von  den einzelnen bei 
den k u k. Kreiskonnnanden eingc teilten W erbek om - 

missären für die polnische Legion be,gebracht wird.

ln zweitelhatten Fällen sind nach W eisu n g  des 

Kreiskommandos die bezüglichen Erhebungen durch 
die Feldgendarmerie zu pflegen.

Unterstützungsbedürftige Angehörige, die in dem 
deutschen Verwaltuugsgvbiet wohnen, haben ihr mit 
den gleichen Nachweisen versehenes Gesuch beim 
„V erw a itu ngsch e f  bei dem kaiserlich deutschen Gene- 
ralgouvt ruemeut W arschau“ einzubritigeu.

Letzteres wird die event, noch notwendigen Er­

hebungen pflegen lassen und die Gesuche, sodann an 

das k. u. k. M ilifärgeneralgouvernemeut io  Lublm  
weiter befördern.

Dein Generalgouvernement Lublin ob liegt die 
endgültige P rüfung  der Gesuche,. Bestim mung der 
Höhfr*und Anfalltermines der Unterstützung, Verfca- 
Lassung der ELüssigmaehung der Unterstützungen im 

W ege  des kaiserlich duutschen Generalgouvernements 
in Warschau, endlich die Evideuznahme aller dieser 
Gesuche, analog wie bei den Kreiakommaudos.

Über die Höhe der ihnen zuerkanuten Unter­
stützungen, Bezugsmodalitüten etc. werden die Ge- 

suchstclLer von den deutschen \ erwaltuugsb« hörden 
verständigt werden.

IV.

Der Unterstützungsbetrag besteht für jeden  unter­
stützungsbedürftigen Angehörigen in;
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a) einer Unterhaltsgebühr in der Höhe von  80 
h pro T a g  und;

b) wenn der betreffende A ngehörige  auf V  oh- 

uuugsmiete angewiesen ist, in einem der Hälfte der 

Unterhaltsgebühr g leiohkom meuden Mietzinsbeitrage, 
d. s. 40  h. pro Tag .

Uür ein K ind unter 8 Jahren ist der Uuterstüt- 

zu n gsb e t ia g  nur halb so gross, betragt also 40  h. oder, 
wenn eine W ohnungsm iete  in Betracht kommt, 40 h. 

und 20 h. dass sind HO h. pro T ag ,

Uür die im deutschen V erw altungsgebiet wohnen­
den Unterstützungsbedürftigen werden diese Beträge 

nach den jew eil igen  Handelskurse in Mark umge- 

rechnet, von den deutschen V erw altungsbehörden  v or ­
schussweise gegen  K efundierung ausbezahlt

Die Gesamtsumme der den A ngeh ör igen  eines 
Legionärs gewährten Mietzinsbeiträge darf  jedoch  in 
keinem Falle den tatsächlich gezahlten Mietzins über­
schreiten.

Ferner darf die tägliche U nterstützung für alle 
Angehörigen  zusammen nicht mehr betragen, als den 
durchschnittlichen Tagesverdienst des Legionärs.

V

Die Unterstützungen können vom  T age  der A b ­
legun g  des Landsturmeides, soferne jedoch  die Fün- 
rüekung später erfolgte, erst vom  Zeipunkte der Hin- 
rückungs bis zum Ausscheiden aus der Legion u. s. w. 
in A nw eisung gebracht werden.

Genesungsurlaube und sonstige unverschuldete 
Unterbrechung der aktiven Militärdieustleistung ver­
wirken uicht die Unterstützungen. Dagegen ist die 
Unterstützung mit dem Lage der Desertion des Le­
gionärs, ebenso mit dem Tage der Rechtskraft des 
gerichtlichen Frkenutuisses, mit dem der betreffende 
Legionär zu einer schweren Kerkerstrate oder zu einer 
härteren Strafe verurteilt wurde einzustellen.

In Fällen in denen am Legionär als Invalid  aus 
der Legion ausscheidet und auSSerstande ist, für den 
Unterhalt seiner A ngehörigen  hinreichend zu sorgen, 
siud die Unterstützungen bei Fortdauer der Hilfsbe- 
dürltigäeit vorläufig weiter in A uszahlung zu brin­
gen

W enn der Legionär im Gefecht getötet  wurde 
oder nach einem solchen vermisst wird oder infolge 
einer B eschädigung im aktiven Militärdienste oder

infolge einer durch diese Dienstleistung veranlassten 

Krankheit stirbt, sind für die Dauer der Hilfsbedürf­
tigkeit die Unterstützungen den Hinterbliebenen (A n ­

gehörigen) vorläufig  weiter auszuzahlen.

VI.

Alle Gesuche werden im eigenen W irkungskrei­

se des Kreiskommandos endgültig entschieden.

W ird  das Gesuch als entsprechend befunden, 

Setzt das Kreiokom m ando die Höhe und den Anfall 
termin des Unterstützungsbeitrages fest und Stellt so­

dann die Kassaanw eisung aus.

Für die A uszahlung der gnadenweisen Uuter- 

stürzungen gelten folgende Bestimmungen:

1) Uber die zuerkaunten Unterstützungen er­
halten die A ngehörigen  einen Zahlungsbogen nach 

dem beiliegenden Muster, mul zwar vom Kreiskom ­
mando direkt oder im W ege  des zuständigen Gendar­

meriepostens zugestellt.

Die Unterstützungen sind halbmonatlich im vor­
hinein, am 1. und lli. jeden Monates auszuzahlen.

2) Die Unterstützungen sind bei der Kassa des 
A reiskommandos, mittels einer Kassaanweisung in 
A nw eisun g  zu bringen.

Grundsätzlich sind alle Unterstützungen an der 
Kassa des Kreiskommandos zu Händen des Bezugs­
berechtigten gegen  Vorweisung des Zahlungsbogens 
und :Yl>gabe einer ungestempelten Quittung auszu­
zahlen

Die Auszahlung kann jedoch auch im W ege  der 
Gendarmerieposten erfolgen, w obei  folgender V organ g  

einzuhalten ist. Die B ezugsberechtigten haben bei 
V orweisung des- Zalilungsbogens die ungestempelte 

Quittung beim nächsten zuständigen Gendarmeriepo­
sten u. zw. ca. 6 Tage vor Anfall der Auszahlung, 
einzubringen.

Die Gendarmen notieren das Nr. des Zahluugs- 
bogens auf der Quittung, geben den ersteren dem 
Bezugsberechtigten zurück, Senden die Quittungen mit 

einem Verzeichnis, hi welchem auch die Geldbeträge 
notiert sind, au das zuständige Kreiskommando ein.

Die Kassa des letztem  sendet die entfallende 
Gesamtsumme mit der Nommalkonsignation des Gen­
darmeriepostens an diesen Posten uzw. so, dass das
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Geld am 1. bzw. 16. eines jeden  Monats von  den 

Bezugsberechtigten beim Gendarmerieposten gogen  

Bestätigung in der N om inalkonsignation persönlich

behoben werden jrann

Diese Instruktion tritt ab 1. Jänner 1&16 in 
Wirksamkeit.

(M  U  S  T  E  R ) .

Z A II L U N G S R O G E N
betreffena die Unterstützung aer Angenorigen des:

Name: Geburtsjahr:

A ulent­
hal ts-

Gemei nde: 

te z irk  u. Land:

Staatsangehörigkeit:

Tag des In  der Legion  
akge l. L a n o s t i irn e id e r

V om angefangeu, werden pro T a g  an
Unterstützung gewährt K  h

der Ehefrau:

den ehelichen Nachkommen:

den ehelichen Vorfahren:

den ehelichen Geschwistern:

den ehelichen Schwiegereltern:

der unehelichen Mutter:

den unehelichen Kindern:

den Stiefeltern:

den Stiefkindern:

Zusammen pro Tag:

Die tiigliohe Unterstützung beträgt in W orten : K

1)    h a ....................................    wird angewiesen, obigen  Unterstüt­
zungsbetrag soweit der bereits fällig  ist, sofort, den weiteren in halbmonatlichen, am
l und 16 jeden Monates fälligen Raten vorhinein zu Händen des .....................

gegen  Vorweisung des Zahlu ngsbogen  und gegen  ungestempelte 
E m pfangsbestätigung zu erfolgen
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K u n d m a c h u n  g.

Innerhalb des ösber.-ung. Okkupationsgebietes ist 

der freie W arenverkehr gestattet.

fit den Kre is Sandotlnerz dürfen demnach ohne 

besondere B ew d iig u n g  eingefuhrt werden:

L; Milch, Milchprodukte, Hier, Fleisch:

2) alle Futteraruikel einschliesslich Rauhfutter 

und Hinterfrucht, alle zur meuschlichen Nahrung die- 

nenden landwirtschaftlichen Produkte, wie Kartoffeln. 
Erbsen, Fisolen, Hirse, Mohn usw

3) alle sonstigem Lebensmittel und Gebfauch-S- 

gegen  stände-

4) Kinder Schweine, Schafe, Z iegen  und 

Getiügel aller Art, jedoch  mit R ücksicht au f die Ge- 
fahr der E inschleppung von  Seuchen nur mit Bewilli­

gu ng  des betreffenden KreiskommandoS, aus dessen 
Bereich das Tier ausgeführt wird.

14.

Aus dem Kre is Sandom ierz in einen anderen Kreis 
des Okkupationsgebietes dürfen nachfolgende Produk­
te ausgofünrt werden:

Fleisch, sowie alle sonstigen Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände mit Ausnahme; der Kartoffeln.

D a g eg en  ist strenge verboten, aus dem Kreis 
Sandom icrz in einen anderen Kre is auszufiihren:

Getreide, Mehl, Zucker, Petroleum, Salz. Eier, 
Rüböl, Raps, Gerlügfti, fertiges Leder und Rohluiute, 

die für ITereszwecke geeignet sind. Schafwolle, Heu
1

Plerde, Rinder, Schafe, Z iegen und Schweine.

Ferner ist die A u sfu h r folgenden Produkte aus 

u m Kreis Sandomierz in aie öster.-unq. M onarchie ver-
boten:

1) Getreide,
Mehl-und Mahlprodukte,

3) 1 lülsentrüchte,

4 Kartoffeln und Rüben,

5) Kraftfuttermittel aller Ast,

6) Raps, Lein, Mohnsaat. Kleesauien u. s. w.

7) Heu, Stroh und Häcksel, .

8) Rinder, Schweine, Schafe, Z iegen,

9) Pferde,
10) Getlügef aller Art,

11) frisches und zuhercitetes Fleisch, W ddpret,

12) Fier, Milch und Milchprodukte,

15.

Ausfuhrverbotene Artike l von welchen aer Au sku n ft­

stelle Kontingente zur Verfügung stehen.

Nachstehendes Verzeichnis enthält ausfuhr-ver­
botene \rtikel, von welchen der Auskunftstelle teils 

grössere, teils kleinere Kontingente zur Verrügung
stehen

Ausser den Bedarfsartikeln, nach welchen jeder­

zeit gefragt wird, sind Artikel darunter, au f welche 
die Interessenten speziell autmerksarn gemacht werden.

Klebemittel,
Batterien und Feuerzeuge, 

B  au m w  o 11 w  a.r e n, 

Braue.rpech,

Kaffee,
Kaffee-Surogate,

Käse,

Leder.

BronzC-Gold-und Aluminiumfarbeu, Kohle;
Benziu,

B enzol,
Bindi garue, 
Bürsten, 
Dachpappe, 

Druckpapier, 
Elektrische Kohle.

Essigessenz.
Eison-und Stahlblech,

E'scmdraht verzinkt,
Feilen, Bohrer, tsngen 

Spiritus-Gaskocher,L '

Petroleum- „
Hacken, Hammer,

1 laus-und K iichengeräte,

Hufstolle n,
Hufeisen,

Ketten,
Krampen, Schaufeln. Sensen,

Sicheln, Soda, 
Lötlampen aus Stahlblech Chokolad 
Röhren,
Roheisen,

Stab -W alz-m id  Fasson eisen,
Striegel, *

Drahtstifte u.

Koks,
Leineuware,
Linoleum,

Lokomobile,
MilchkoiisPi-ven,

Masut,

Motore,
Maschinenfett.
.Militär Ausrüstungs- 

gegenstände, 

Maschinenoel. 

Mineralfett,
Paraffin,
Petroleum in Fässern 

Fotögraphische Platten, 
und Papiere, 

Pottasche,

R ohöl
Seidentrarne,

Kakao,
Teigwaren,

Ultramarin,
Waschpulver,
Wemsteinsäure,

Schwedenzündhölzer
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Träger, 
W a g en re ifen . 

W agenachsen . 
Winkeleisen, 
Z inkbleohplatte n, 

Farben,
FU ■schkonserven,

Zucker,
Zwiebel,

W ollw aro ,

Wachstuch.

16.

I d e n t i t ä t s k a r t e n .

Zufolge  der V erordnung des k. u. k. Militärge- 
neralgouvernements vom  29. Jänner 1916. Nr. 864. 
wird Nachstehendes verfügt:

Identitätskarten können höchstens aut' die Hauer

von 6 Monaten d i. derzeit bis zum 30. Juni 1916 
ausgestellet werden.

Die neu ausgestellten fdentnätskaiten  dürfen 
durch die Gem eindevorsteher bezw. Bürgermeister un 
ter keiner B edingung der Partei ausgefolgt werden 

und sind sie dem zuständigen Gendarmeriepostenkoin- 
mando zu übergeben, welches diese nach amtlichen-Ge­
brauch dem k. u. k. Kreiskommando behufs F ert igu n g  
durch den Ivreiskommandauten und Beisetzung des 

Amtsstem pels zur Vorlage bringt, von w o  sie dann 
dem Gemeindeamte zur A u s fo lg u n g  an die Partei 

übergeben werden.

Infolge dieser Verfügung sind alle den obigen 
B edingungen nicht entsprechenden Identitätskarten 
u ng ilt ig  und sind dieselben enizitziehen und zu oer 
u lohten.

J3er ft. u. ft. Kreisftommanäanf:

A D O L F  S C H A L L E  R-m. p.
Oberstleutnant-

h


